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Zààsrllàr lUilitârlanitàverà.

Es wird den Sektionen zur Kenntnis gebracht, daß der Zentralvorstand sich für das

Geschäftsjahr 1912—1913 wie folgt konstituiert hat:
Präsident: blrnst Kis^snUmlsr, Hsldveikel, Uns clos lìlaisss 12, arbitra de som-

moros; Vizepräsident: branch Usaiiliard, I^auclsturm, dllsmin d<; (.'oiàminos 7, rsntlsr;
Kassier: dimrles Ilovovrnn, Gborlisutsnaut, Uordsvard du chlwätro 5, Ilniguisr; Sekretär:
bsrd. dentst, Xorporul, llnuto b'ontsnox 66, mod. dentists; Archivar: ^lois llnbov,
dskrsitsr, Roulovard do la dluss 2ch Aardo-malado; alls in denk.

Korrespondenzen sind an die Adresse des Präsidenten erbeten. Der Zentralvorstand
bringt den Sektionen sein Zirkular vom 20. Januar 1912 in Erinnerung betreffend die

1. August-Karte. Es liegt im Interesse unseres Verbandes, daß sich alle unsere Sektionen

möglichst mit dem Vertrieb dieser Karten beschäftigen, und wir geben der Hoffnung Raum,

daß sie, im Hinblick auf die edlen Ziele des Roten Kreuzes, ihr Bestes tun werden.

Diejenigen Sektionen, die uns noch keine Kartenbestellungen zukommen ließen, werden

gebeten, dies in kürzester Frist nachholen zu wollen.
?ür den lentralvorltcinch

Der Präsident: C. ZiLgSlittialer.

Vci5 Kote kre

Unter dieser aufsehenerregenden Spitzmarke
schreibt der „Tagesanzeiger von Zürich" am
10. Juni folgendes:

Das Kots krsu? verboten. Das Rote Kreuz,
das bis anhin im Gebrauche des Tamariterwesens
und des freiwilligen Hülfswesens überhaupt stand,
ist infolge eines internationalen Abkommens für den

Dienst im Frieden verboten worden. Das rote Kreuz
im weihen Feld soll für alle Zukunft ausschließlich

für die Kriegszeiten reserviert bleiben, und alle frei-
willigen Vereinigungen, welche sich bis anhin dieses

Zeichens bedienten, werden angehalten werden, ein
anderes Svmbol zu wählen. Die eidgenössische Bundes-
kanzlei hat für das schweizerische Gebiet zwar vor-
läusig lediglich das Tragen der weißen Armbinde mit
dem Kreuz verboten, die bis jetzt die Samariter im

sreiwilligen Sanitätsdienste, die Samariter der Feuer-
wehr und die an Unglücksstätten amtierenden Aerzte

trugen. In andern Staaten i st überhaupt
der Gebranch des Roten Kreuzes vcr-
boten worden, und einzig der Türkei wurde die

Beibehaltung des Roten Halbmondes auf Zusehen
hin gestattet. Die Zamaritervereinc beschäftigen sich des-

halb gegenwärtig allgemein mit der Frage, in welcher

Weise sie ihr eingebürgertem Abzeichen abändern sollen.

i — verboten.

Es ist wohl nicht leicht, auf so kleinem

Raum eine größere Menge Unrichtigkeiten
und Unsinn zusammenzutragen. So ist es

völlig aus der Lust gegriffen, daß „das Rote

Kreuz für den Dienst im Frieden verboten

wurde". Ebenso ist kein wahres Wort an der

Behauptung, „das Rote Kreuz soll für alle

Zukunft ausschließlich für die Kriegszeiten

reserviert bleiben", und niemand denkt daran,

„alle freiwilligen Vereinigungen, welche sich

bis anhin dieses Zeichens bedienten, dazu

anzuhalten, ein anderes Symbol zu wählen".
Deil Gipfel deS blühenden Unsinns erklettert

das Blatt mit der Bemerkung, „in andern

Staaten ist überhaupt der Gebrauch des Roten

Kreuzes verboten worden". Wo denn, bitte?

Die Sache verhält sich kurz folgendermaßen:

Die internationale Genfer Konvention von

1906 enthält grundsätzlich die Bestimmung,

daß die sämtlichen Vertragsstaaten verpflichtet

sind, innerhalb fünf Jahren gesetzliche Be-
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stimmungen zum Schutz des Roteu Kreuzes

aufzustellen. Ueber die Art dieses Schutzes

spricht sich die Konvention nicht aus, sie laßt
darin den einzelnen Staaten ganz freie Hand.

Gestützt auf den internationalen Staats-
vertrag von Genf hat auch die Schweiz am
14. April 1910 ein Gesetz erlassen „zum Schutz
des Namens und des Zeichens des Roten

Kreuzes", das am 1. Januar 1911 in Kraft
getreten ist. Dieses Gesetz bestimmt in Art. 1:

„Zur Verwendung des Roten Kreuzes auf
weißem Grund und der Worte „Rotes Kreuz"
oder „Genfer Kreuz" als Namen oder zur
Bezeichnung ihrer Tätigkeit sind außer dem

Hceressanitätsdienst nur berechtigt:

Das internationale Komitee in Genf;
Der schweizerische Zentralvcrein vom Roten

Kreuz und die vom Bundesrat als Hülfs-
organe des Zentralvcrcins anerkannten

Vereine und Anstalten".

Bis jetzt hat der Bundesrat als „Hülss-

organe des Zcntralvereins vom Roten Kreuz"
anerkannt die 22 Zweigvcreinc vom Roten

Kreuz; ferner die zirka 200 Samaritervcreinc,
die den schweizerischen Samariterbund bilden

und schließlich die beiden Pflcgerinncnschulen

in Bern und Zürich. Sie alle dürfen wie

bisher das Rote Kreuz auch in Frie-
denszeiten weiter verwenden; dagegen ist

es nicht mehr erlaubt all den Apotheken. Coif-
feuren, Zigarren- und Hosenträgerfabriken,'c„
die bis vor kurzem das Rote Kreuz ohne jede

Berechtigung als Geschäftszeichen führten.

Der Bundesrat hat allerdings seine Aner-

kennung der Samaritervereine an die Bedin-

gnng geknüpft, daß diese bei ihren Friedens-
Übungen das Rote Kreuz nicht mehr in Form
der bekannten internationalen Armbinde tragen,

sondern eine andersartige Vcrwcndungsweise
des Noten Kreuzes wählen, z. B. ein Brust-
schild, ein entsprechendes Hutband, eine Brosche

oder dergl. Der Grund für diese Beschränkung

ist das Bedürfnis, die internationale Armbinde

ausschließlich für den Gebrauch im Krieg zu

reservieren. Nur die Armbinde mit dem

Roten Kreuz ist also in Friedenszeiten
den Samaritern verboten, jede andere

Verwendungsart des Roten Kreuzes aber

jFahnen, Broschen, Schürzen kreuze n.) steht

ihnen frei. Sie brauchen sich kein neneS Sym-
bot zu wählen, wie die deutschen Samariter

Malteserkreuz).

Ocis Mer à ^jsre.

Das Bureau für zoologische Nachrichten in

London hat soeben eine Liste herausgegeben,

nach deren Feststellung als mittlere LebenS-

daucr der verschiedenen Tiere folgende Zahlen

zu setzen sind: Rind 20 Jahre; Pferd 28:
Esel 20: Schwein 12: Hammel 12: Ziege 12:

Kaninchen 10 : Huhn 10 : Katze 10 : Gans 20 ;

Sperling und Distelfink 22: Strauß 20:

Rabe 100: Papagei 120: Elefant 200:

Riescnschildkröte 100 Jahre. Alle diese Zahlen

sind durch zahlreiche Beobachtungen gestützt

worden, aber erst einer späteren Zeit wird es

vorbehalten bleiben, ganz zuverlässiges Material

zu liefern, da die Bewegung, die sich dieses

Ziel gesteckt hat, nur wenige Jahre alt ist.

Druck und Expeditton: Genossenschafts-Buchdnickerei Bern (Neuengasse 31).
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